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Kostenvorschuss gemäss Art. 62 Bundesgerichtsgesetz (BGG)
Stefan Thöni gegen die Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanz
direktoren und Weitere, Beschwerde gegen den Zirkularbeschluss des Regierungsrats 
des Kantons Zug vom 25. Januar 2017 betr. die Eidgenössische Volksabstimmung vom 
12. Februar 2017 über das Unternehmenssteuerreformgesetz III _

Sie werden aufgefordert, spätestens am 21. Februar 2017 einen Kostenvorschuss von 
Fr. 1000.- einzuzahlen.

Der Betrag ist innerhalb der Frist in bar zu zahlen oder zu Gunsten der Bundesgerichts
kasse (Postkonto 10-674-31) entweder an einem Schalter der Schweizerischen Post zu 
übergeben oder - bei Erteilung eines Zahlungsauftrages an die Post oder an eine 
Bank - einem in der Schweiz befindlichen Post- bzw. Bankkonto der Beschwerde führen
den/Gesuch stellenden Partei oder ihres Vertreters zu belasten (Art. 48 Abs. 4 BGG).

Die Nichtbezahlung des Kostenvorschusses gilt nicht als Rückzug des Rechtsmittels; 
dieser muss schriftlich erklärt werden.

Alle Eingaben in dieser Sache sind unter Angabe der Geschäftsnummer an das 
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, zu adressieren.
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